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Antrag 
 Vom 18. Juni 2014 
 
 Nr. RG 024/2014 
 
 
Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien; Verlängerung um fünf Jahre 
und Änderung des Sozialgesetzes 
 
 
Beschlussesentwurf 2: 
 
Ziffer IV.  soll lauten: 
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. Die Bestimmungen des Kapitels 3.3.2. gelten bis 
31. Dezember 2019 oder 2017 (analog Beschlussesentwurf 1) 
 
Änderungsantrag SOGEKO: 
 
Der Änderungsantrag ist zu ergänzen mit: 
 
Beschlussesentwurf 2, Ziffer IV. soll lauten: 
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. Die Bestimmungen des Kapitels 3.3.2. gelten bis 
31. Dezember 2017. 
 
Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf 2  des Regierungsrats und dem 
Änderungsantrag der SOGEKO. 
 
Für die Redaktionskommission 
Präsident:  Aktuarin:  
Kurt Henzmann Pascale von Roll 
 
 
Sprecher/in der Kommission: Kurt Henzmann 
 
 
 


